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An die Dienstelle für Kindergarten- und Integrationspersonal Termin 5. Juli, 12.00 Uhr 
der Abteilung Personal der Autonomen Provinz Bozen                                                       
                    
 
über Mail an kindergartenpersonal@provinz.bz.it 
 
 

Anlage: Fotokopie des Personalausweises vorne und hinten 

 
Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen für Integration mit unbefristetem Arbeitsverhältnis  

 
Antrag um Versetzung oder Mitteilung der Daten für eine Versetzung von Amts wegen 

 

für das Schuljahr 20____ / 20____ 
 

 

Der/Die Bedienstete    
 Zuname  Vorname 

 

Matrikel  
  

 

wohnhaft in        
 Postleitzahl  Wohnsitzgemeinde 

 
Adresse  

 Fraktion, Straße/Platz, Hausnummer 

 

Telefon    
 Fixtelefon  Mobiltelefon 

 
E-Mail Adresse  

 ……….……….………….… @ .......................................... 

 
 
 
Der/Die Unterfertigte gehört folgender Muttersprache an: 

 
deutsch, italienisch, ladinisch 

 
 

Nur Bedienstete ladinischer Muttersprache müssen in Folge angeben (Punkt 1 und Punkt 2), in die 
Versetzungsrangordnung für welchen Bereich bzw. welche Bereiche sie eingetragen werden wollen (gemäß 
Regelung je nachdem in welcher Sprache sie die höhere Sekundarschule abgeschlossen haben) und in welcher 
Sprache sie die höhere Sekundarschule abgeschlossen haben:  

 

1. in die Versetzungsrangordnung des Bereiches bzw. der Bereiche: 

 
deutscher Bereich, italienischer Bereich, ladinischer Bereich  

2. Abschluss der höheren Sekundarschule in folgender Sprache: 

 
deutsch, italienisch, ladinisch  

 

 
 

Alle Bediensteten müssen nur für die Rangordnung des deutschen und italienischen Bereiches in Folge die 
bevorzugte Zone bzw. die bevorzugten Zonen für die Versetzung angeben: 

 
 

     

Bozen/Überetsch/Unterland  Eisacktal  Pustertal 
 
 
   

Burggrafenamt  Vinschgau 
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Der/Die Unterfertigte (Zuname und Vorname, Matrikel) ___________________________________________________ 

erklärt außerdem wie folgt: 

 

• Betreuung im gemeinsamen Haushalt (gemeinsamer Wohnsitz) lebender Personen, die gemäß geltenden 
Landes- oder Staatsbestimmungen als pflegebedürftig erklärt sind  

 

 
 
     

Verwandtschaftsgrad  Zuname  Vorname 
 
  ankreuzen: gemäß Landesbestimmungen (1) ___ oder gemäß Staatsbestimmungen (2) ____ 

Geburtsdatum   
 
 
     

Verwandtschaftsgrad  Zuname  Vorname 
 
  ankreuzen: gemäß Landesbestimmungen (1) ___ oder gemäß Staatsbestimmungen (2) ____ 

Geburtsdatum   
 
 
(1) Pflegebedürftigkeit gemäß Landesbestimmungen: wird von Amts wegen beim Dienst für Pflegeinstufung der Autonomen Provinz 
Bozen kontrolliert 
(2) Pflegebedürftigkeit gemäß Staatsbestimmungen: es muss die Betätigung des Gesetzes 104/1992 beigelegt werden 
 
 

• Im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder zwischen 0 und 18 Jahren  

 
 
     

Sohn/Tochter  Zuname  Vorname 
 
   

Geburtsdatum   
 
 
     

Sohn/Tochter  Zuname  Vorname 
 
   

Geburtsdatum   
 
 
     

Sohn/Tochter  Zuname  Vorname 
 
   

Geburtsdatum   
 
 
     

Sohn/Tochter  Zuname  Vorname 
 
   

Geburtsdatum   
 
 
Stellenwahl mit Vorrang: 
Wer gemäß Gesetz 104/1992 (für sich selbst oder für Familienmitglied/Familienmitglieder) die Voraussetzungen für den Vorrang bei der 
Stellenwahl hat, muss hierfür ausdrücklich mit dem eigens vorgesehenen Vordruck innerhalb 5. Juli, 12.00 Uhr ansuchen. Informationen 
auf der Homepage der Abteilung Personal „Stellenwahl und Stellenbestätigung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration“   
unter dem Informationsbalken „Vorrang Gesetz 104“. 
 
Zu den gemachten Angaben: 
Der/Die Unterfertigte erklärt unter eigener Verantwortung, dass die hiermit gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, in der 
Kenntnis, dass unwahre Angaben strafrechtlich verfolgt werden können. Der/Die Unterfertigte verpflichtet sich, eventuelle Änderungen 
der gemachten Angaben sofort mitzuteilen.  
 
 

   
Datum  Unterschrift des/der Unterfertigten 

    
 

Mitteilung zum Datenschutz 

Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die 
institutionellen Erfordernisse verarbeitet. Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor der Abteilung Personal. Die vollständige Mitteilung zum Datenschutz ist 
auf unserer Internetseite unter http://www.provincia.bz.it/verwaltung/personal/downloads/PRIVACY-DT.pdf veröffentlicht. Es kann auch jederzeit die direkte Aushändigung 
oder Übermittlung dieser Mitteilung bei der Abteilung Personal angefordert werden. 

 

http://www.provincia.bz.it/verwaltung/personal/downloads/PRIVACY-DT.pdf

